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§ 9 NO KGG 2006 Errichtung und
Erweiterung

NO KGG 2006 - NO Kindergartengesetz 2006

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.06.2025

1. (1)Als Standort des Kindergartens gilt jene Gemeinde (jener Gemeindeverband), in deren/dessen Gebiet der
Kindergarten liegt.

2. (2)Die Landesregierung hat die Errichtung oder Erweiterung eines Kindergartens zu bewilligen, wenn ein Bedarf
flr mindestens eine (zusatzliche) Kindergartengruppe besteht. Die Bewilligung der Errichtung oder Erweiterung
erlischt, wenn die Inbetriebnahme nicht innerhalb von 5 Jahren erfolgt.

3. (3)Mit der Bewilligung der Errichtung oder Erweiterung eines 6ffentlichen Kindergartens sichert das Land der
Gemeinde oder dem Gemeindeverband grundsatzlich die ForderungsmaRnahmen gemald §8 14 Abs. 4 zu.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_kgg_2006/paragraf/14
file:///

	§ 9 NÖ KGG 2006 Errichtung und Erweiterung
	NÖ KGG 2006 - NÖ Kindergartengesetz 2006


